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RS OGH 1972/8/31 3Ob91/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1972

Norm

ZPO §80

ZPO §84 Abs1 I

ZPO §514 B

ZPO §562 D

Rechtssatz

Kein Rechtsschutzinteresse des als Nebenintervenient auftretenden Vertreters der Beklagten, wenn das Rekursgericht

den Beschluß des Erstgerichts auf Zurückweisung des Antrags des Klägers auf Zustellung einer Ausfertigung der

Einwendungen gegen die Aufkündigung lediglich behob und keine Verfügung oder sonstige Maßnahme gegen die

Beklagte oder den Rekurswerber - insbesondere auch keine Anordnung im Sinne des § 84 Abs 1 ZPO - traf.
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